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§ 29a StLVwWGG

StLVWGG - Steiermarkisches Landesverwaltungsgerichtsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.09.2025

(1) Das Landesverwaltungsgericht ist ermachtigt, die zur Ausibung seiner justiziellen Tatigkeit und zur Wahrnehmung
der ihm sonst gesetzlich Ubertragenen Aufgaben erforderlichen personenbezogenen Daten zu verarbeiten. Die
justizielle Tatigkeit des Landesverwaltungsgerichts umfasst dabei alle Tatigkeiten, die zur Erfillung der Aufgaben in
Angelegenheiten der Verwaltungsgerichtsbarkeit erforderlich sind.

(2) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der justiziellen Tatigkeit in Angelegenheiten der
Verwaltungsgerichtsbarkeit und der in Senaten zu erledigenden Justizverwaltung richten sich die aus Art. 12 bis 22 und
Art. 34 der Datenschutz-Grundverordnung und die sich aus dem Grundrecht auf Datenschutz ergebenden Rechte und
Pflichten nach den Verfahrensgesetzen und den sonstigen im Rahmen der verwaltungsgerichtlichen Verfahren
anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen.

(3) Uber Beschwerden von Personen wegen behaupteter Verletzung ihrer Rechte nach der Datenschutz-
Grundverordnung durch das Landesverwaltungsgericht in Auslbung seiner gerichtlichen Zustandigkeiten (Art. 130
Abs. 2a B-VG) entscheidet das Landesverwaltungsgericht durch einen Senat.

(4) In der Beschwerde gemdR Abs. 3 ist anzugeben und zu begrinden, worin die Beschwerdefiihrerin/der
Beschwerdefiihrer die Verletzung ihres/seines Rechtes erblickt. Die zum Anlass genommenen Entscheidung oder der
entsprechende Vorgang ist genau zu bezeichnen. Der Tag, an dem die/der Betroffene von der Entscheidung oder dem
Vorgang Kenntnis erlangt hat, ist anzufihren.

(5) Die Beschwerde ist binnen einem Jahr ab dem Tag, an dem die/der Betroffene von der Entscheidung oder dem
Vorgang Kenntnis erlangt hat, beim Landesverwaltungsgericht einzubringen. Nach Ablauf von drei Jahren nach der
Entscheidung oder dem Vorgang kann die Feststellung nicht mehr begehrt werden. Das Landesverwaltungsgericht hat
auszusprechen, ob die behauptete Rechtsverletzung stattgefunden hat.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 60/2020

In Kraft seit 26.06.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=60/2020&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 29a StLVwGG
	StLVwGG - Steiermärkisches Landesverwaltungsgerichtsgesetz


